
Einige wichtige Regeln für die Österreich- und Italien-Reisenden: 

 

Geschwindigkeiten: 

Land 
 

Ortsgebiet 
 

Land-/Schnell1-/Expressstrasse 
 

Autobahn1 

Österreich 50 km/h 100 km/h2 130 km/h 

Italien 50 km/h 90 km/h3  / 110 km/h  / 130 km/h 
110 km/h3 
130 km/h4 
150 km/h5 

 

Mautpflicht: 

In Österreich sind alle Schnellstrassen und Autobahnen für alle Fahrzeuge über 3,5to 
zulässigem Gesamtgewicht Vignettenpflichtig. Der Erwerb einer Vignette wird dringend 
empfohlen. Es gilt, dass die Vignette gut sichtbar in die Frontscheibe eingeklebt sein muss. 
Ein „Dabeihaben“ allein reicht nicht und wird schwer geahndet. Die 10-Tages-Vignette gibt es 
für 7,70 EUR. Einige wenige Abschnitte sind zusätzlich Mautpflichtig (also unabhängig von 

der Vignette). Hier ist Kleingeld bereitzuhalten. 

In Italien sind lediglich die Autobahnen (autostrada, grünes Schild ) Mautpflichtig. Hier gibt es an 
den entsprechenden Stellen Mautstellen. Zu Beginn eines Mautpflichtigen Abschnitts wird an einem 
Mauthäuschen ein Ticket gezogen (auf die richtige Spur achten!). Am Ende 
des Mautabschnitts wird das Ticket am Mauthäuschen abgegeben und dort 
bezahlt (entweder mit echten Menschen in den Häuschen oder mit 
Automaten). Auch hier auf die richtige Spur achten (also die mit dem 
Symbol für Bargeld). Es gibt am Anfang und Ende der Mautstrecken auch 
Spuren für „Prepaid-Karten-Inhaber (Telepass)“. Diese Karten werden 
elektronisch erfasst beim Durchfahren. Diese Spuren NICHT benutzen; 
wenn man keine solche Karte hat, gibt es Chaos. 

Die blauen Schilder  kennzeichnen außerstädtische Hauptstrassen. 

 

Promille-Grenze: 

In Österreich und in Italien gilt die 0,5 Promille-Grenze. 

 

Lichtpflicht: 

In Österreich gibt es keine Abblendlicht-Pflicht! Das TFL ist also ausnahmslos bei Tage erlaubt. In Italien 
gilt die Abblendlichtpflicht auf allen Strassen (das TLF ist hier anscheinend nicht erlaubt, bin mir aber 
nicht 100%ig sicher, da ich keine genauen Angaben recherchieren konnte). 

 

Warnweste: 

In Österreich gilt Warnwesten-PFLICHT im Fahrzeug (es reicht 1 Warnweste). In Italien muss man zwar 
keine Warnweste im Fahrzeug mitführen. Wer aber außerhalb geschlossener Ortschaften wegen einer 
Panne aussteigt, ist verpflichtet, eine Warnweste zu tragen (auch hier reicht 1 Warnweste). 

                                                        
1 Autobahnen und Schnellstrassen werden aufgrund des Namens getrennt (A‐XX, bzw. S‐XX) 
2 kann durch Beschilderung auf bis zu 130 km/h hochgesetzt werden 
3 bei Regen 
4 bei 2‐streifiger Richtungsfahrbahn und ohne besondere Ausschilderung 
5 lediglich bei 3‐streifiger Richtungsfahrbahn und entsprechender Ausschilderung 


